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Beschlussvorschlag

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Sanierung des Altobdaches „Moordorfer Straße 13“ auf
Grundlage der vorliegenden Bedarfsfeststellung zu realisieren. 
 
 
Anlass und Ziele
 
Im Rahmen der Obdachlosenverwaltung soll eine zeitgemäße Unterbringung gewährleistet
werden; aufgrund der baulichen Mängel der Bestandsimmobilie ist dies aktuell nicht mehr
möglich. 
 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: 2026

Produkt/Investitionsnummer:

 einmalig Jährlich
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Ertrag/Einzahlungen   EUR   EUR

Aufwand/Auszahlung 2.500.000,00  EUR   EUR

Saldo 2.500.000,00  EUR   EUR

 
 

 
Begründung
 
Die Unterbringung obdachloser Menschen obliegt der Stadt Neustadt a. Rbge. im Rahmen der
Gefahrenabwehr. Die Unterkunft „Moordorfer Straße 13“ befindet sich im Eigentum der Stadt
Neustadt und ist im ersten Bauabschnitt 1964 fertiggestellt worden, der zweite Bauabschnitt Ende
1967.
 
Das Team Infektionshygienische Überwachung (nicht-med. Einrichtungen) des Fachbereiches
Gesundheitsmanagement der Region Hannover hat die Unterkunft im vergangenen Jahr
besichtigt und am 20.06.2025 einen ausführlichen Bericht mit umfangreichen Beanstandungen
übersandt. Insbesondere der unbefriedigende Sanierungs- und Renovierungszustand habe sich
seit einer Begehung im Jahr 2016 weiter verschlechtert; bei Nichtabstellung des desolaten
Zustandes drohe eine Schließung der Unterkunft.
 
Die Obdachlosenunterkunft ist nach Verwaltungssicht in einem baulich so schlechten Zustand,
dass eine längerfristige weitere Nutzung nicht möglich sein wird. Hierzu sind in der
Vergangenheit bereits Überlegungen unterschiedlicher Art angestellt worden.
 
Die Gebäudesubstanz ist solide, das Kellergeschoss ist allerdings aufgrund stetiger
Wassereinflüsse nicht weiter nutzbar. Das Gebäude weist massive Probleme – auch im Hinblick
auf die Anmerkungen der Region Hannover – auf. Die vorhandenen Küchen sind nicht mehr
ausreichend; die sog. Durchreise (für Frauen und Männer getrennt) und die Heizungsanlage
sollten überplant und in anderen Gebäudeteilen (externer Anbau) untergebracht werden. Derzeit
ist eine behindertengerechte Unterbringung nicht möglich. Gerade durch die Nähe zum örtlichen
Krankenhaus werden regelmäßig Entlassungen Obdachloser in die Zuständigkeit städtischer
Unterbringung vorgenommen. Aktuelle bauliche Vorschriften erfordern eine wenigstens teilweise
behindertengerechte Gestaltung.
 
Aufgrund der drohenden Gefahr einer Schließung besteht dringender Handlungsbedarf; nach
Abwägung aller Überlegungen scheint eine Sanierung des Bestandsgebäudes die effektivste und
kostengünstigste Lösung darzustellen, zumal ein Neubau in angemessenem Zeitrahmen nicht
umgesetzt werden könnte.
 
Der Fachdienst Gebäudewirtschaft hat eine vorläufige Kostenberechnung erstellt und
Sanierungskosten von brutto rund 2,5 Millionen Euro ermittelt. Diese verteilen sich auf
vorbereitende Maßnahmen, Bauwerk, technische Anlagen (Bauwerk), Abwasser, Wasser und
Gasanlagen, 
 
 
Wärmeversorgungsanlagen, elektrische Anlagen und Kommunikations-, Sicherheits- und
Informationstechnik. Darüber hinaus entstehen Kosten für Außenanlagen und Freiflächen sowie
Baunebenkosten.
 
Die grundsätzliche Prüfung von Fördermöglichkeiten ist noch nicht abgeschlossen.
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.
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Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für Menschen in unserer Stadt.
 
 
 
 
So geht es weiter
 
Nach Beschlussfassung werden die erforderlichen Planungen im Hinblick auf die Sanierung
begonnen. Daraus folgend wird eine entsprechende Projektfeststellung vorgelegt. 
 
 
 
 
Fachdienst 50 - Soziales -
 
 
 




